
  

Kantonsrat St.Gallen 33.24.05 

    

   

Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke  
WILWEST und die Kompensation von Fruchtfolgeflächen  
im Kanton St.Gallen 
 

 

Anträge der Redaktionskommission vom 15. September 2025 

 

 

Ziff. 1 Abs. 2:   Vom Kaufpreis abgezogen werden die Kosten, die der Kanton 

St.Gallen für die Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton 

Thurgau sowieund für die Mehrwertabgabe zu tragen hat. 

 

Ziff. 3 Abs. 2:   Die zusätzlichezusätzlich kompensierten Fruchtfolgeflächen zählen 

nicht zum Kontingent an Fruchtfolgeflächen, die der Kanton St.Gallen 

gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 des Bundes-

amtes für Raumentwicklung1 bereitzustellen hat. 

 

 

                                                   
1  https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-

und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-fruchtfolgeflaechen-sp-fff.html 


